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D ie Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung
des Jugendstrafvollzugs ist seit der Einsetzung
der Jugendstrafvollzugskommission im Jahre

1976 und der Vorlage des Abschlussberichts der Kom-
mission (1980) bekannt. Da eine Mehrheit der
Bundesländer die Reformentwürfe des Bundesjustiz-
ministeriums aus den Jahren 1982, 1984, 1991 und
1993 vor allem mit Kostenargumenten immer wieder
erfolgreich zu verhindern verstand, blieb es bei den
marginalen gesetzlichen Regelungen der §§ 91, 92
JGG, 176, 178 StVollzG. Die Praxis behalf sich mit
der weitgehenden Übernahme des StVollzG in den
VVJug (Verwaltungsvorschriften zum Jugendstrafvoll-
zug), die allerdings die Anforderungen an ein förmli-
ches Gesetz nicht erfüllen. Es war daher wenig überra-
schend, dass das BVerfG im Einklang mit seiner seit
1972 entwickelten Rechtsprechung zum allgemeinen
Strafvollzug nunmehr den Verstoß gegen die Verfas-
sung feststellte und dem Gesetzgeber eine Frist bis
Ende 2007 setzte, ein förmliches Gesetz zu schaffen,
das die Rechte und Pflichten der Jugendstrafgefange-
nen detailliert regelt. In Anbetracht der Ende Juni 2006
beschlossenen Föderalismusreform und der nunmehr
geschaffenen Zuständigkeit der Bundesländer ist das
Urteil des BVerfG vor allem deshalb von herausragen-
der Bedeutung, weil es (verfassungsrechtliche) Min-
deststandards setzt, die – so bleibt zu hoffen – einem
föderalen Flickenteppich unter dem Primat ökonomi-
scher Sparzwänge bzw. „Wettbewerb der Schäbigkeit“
(Dünkel in der Anhörung beim BVerfG) entgegen wirken
könnte. Der nachfolgende Beitrag gibt die wesentlichen
Inhalte des Urteils und die daraus für die Gesetzge-
bung zu ziehenden Folgerungen wieder.

I. Das Urteil des BVerfG

Das BVerfG hat in seiner Entscheidung vom
31.5.2006 (2 BvR 1673/04 – 2 BvR 2402/04, NJW
2006, 2093 ff. = ZJJ 2006, 193 ff. m. Anm. Osten-
dorf NJW 2006, 2073 f.) entsprechend seiner 1972
ergangenen Entscheidung zum Strafvollzug bei
Erwachsenen (vgl. BVerfGE 33, 1) festgestellt, dass
auch der Jugendstrafvollzug einer gesetzlichen
Grundlage bedarf und die wenigen Vorschriften
der §§ 91, 92 JGG, 176, 178 StVollzG keine ausrei-
chende Grundlage für die Einschränkung von
Grundrechten der Gefangenen sind.

„Grundrechtseingriffe, die über den Freiheitsentzug
als solchen hinausgehen, bedürfen … einer gesetz-
lichen Grundlage, die die Eingriffsvoraussetzungen in

hinreichend bestimmter Weise normiert (vgl. BVerfGE
40, 276, 283)“ (Rn. 351 = NJW 2006, 2094). Inso-
weit gilt für junge Gefangene nichts anderes als
für andere Gefangene. „Hinsichtlich der verfas-
sungsrechtlich gebotenen Regelungsform für Grund-
rechtseingriffe besteht daher zwischen Erwachsenen-
vollzug und Jugendstrafvollzug kein Unterschied“ (Rn.
36). „Die inhaltliche Ausgestaltung des Strafvollzugs
für Jugendliche und ihnen in der Entwicklung gleich-
stehende heranwachsende Straftäter unterliegt aller-
dings besonderen verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen, die auch für die Reichweite des Erfordernisses ge-
setzlicher Regelung im Jugendstrafvollzug von
Bedeutung sind.“ (Rn. 37).

Im weiteren führt das BVerfG aus, dass sowohl
für die im vorliegenden Fall der Kläger relevanten
Vorschriften des StVollzG zur Verhängung von
Disziplinarmaßnahmen wie auch bzgl. der Post-
kontrolle eine analoge Anwendung des StVollzG
nicht in Betracht komme. Eine analoge Anwen-
dung der Vorschriften des StVollzG sei schon
wegen Art. 103 II GG (das Analogieverbot zuun-
gunsten des Betroffenen gilt auch im Disziplinar-
recht) ausgeschlossen. Zudem bestehe hier keine
planwidrige Gesetzeslücke, denn der Gesetzgeber
des StVollzG wollte bewusst den Jugendstrafvoll-
zug ausklammern und eine eigenständige gesetz-
liche Regelung schaffen (vgl. Rn. 44 ff. =NJW
2006, 2094 f.).

Ferner fehle es für eine analoge Anwendung des
StVollzG an der „erforderlichen Gleichartigkeit der zu
regelnden Sachverhalte. Erwachsenen- und Jugend-
strafvollzug haben es im Gegenteil mit so unterschied-
lichen Sachverhalten zu tun, dass das Strafvollzugsge-
setz in seiner geltenden Fassung den verfassungsrecht-
lichen Anforderungen an eine gesetzliche Regelung …
auch dann nicht entspräche, wenn seine Anwendung
für den Jugendstrafvollzug ausdrücklich vorgesehen
wäre. Für den Jugendstrafvollzug bedarf es gesetzlicher
Grundlagen, die auf die besonderen Anforderungen des
Vollzuges von Strafen an Jugendlichen und ihnen
gleichstehenden Heranwachsenden zugeschnitten
sind“ (Rn. 49 = NJW 2006, 2095). 

Die Besonderheiten des Jugendstrafvollzugs
werden sodann wie folgt begründet: „Die Aus-
gangsbedingungen und Folgen strafrechtlicher Zurech-
nung sind bei Jugendlichen in wesentlichen Hinsichten
andere als bei Erwachsenen ... Jugendliche befinden
sich biologisch, psychisch und sozial in einem Stadium

des Übergangs, das typischerweise mit Spannungen,
Unsicherheiten und Anpassungsschwierigkeiten, häufig
auch in der Aneignung von Verhaltensnormen, ver-
bunden ist. Zudem steht der Jugendliche noch in einem
Alter, in dem nicht nur er selbst, sondern auch andere
für seine Entwicklung verantwortlich sind. Die Fehl-
entwicklung, die sich in gravierenden Straftaten eines
Jugendlichen äußert, steht in besonders dichtem und
oft auch besonders offensichtlichem Zusammenhang
mit einem Umfeld und Umständen, die ihn geprägt
haben. Für das Jugendstrafrecht und den Jugendstraf-
vollzug gewinnt daher der Grundsatz, dass Strafe nur
letztes Mittel (vgl. BVerfGE 90, 145, 201) und nur als
ein in seinen negativen Auswirkungen auf die Persön-
lichkeit des Betroffenen nach Möglichkeit zu minimie-
rendes Übel (vgl. BVerfGE 45, 187, 238; 64, 261, 272
f.) verhängt und vollzogen werden darf, eine besondere
Bedeutung“ (Rn. 50).

Weiterhin betont das BVerfG den in ständiger
Rspr. entwickelten Verfassungsrang des Resoziali-
sierungsziels auch für den Jugendstrafvollzug.
„Zugleich folgt die Notwendigkeit, den Strafvollzug am
Ziel der Resozialisierung auszurichten, auch aus der
staatlichen Schutzpflicht für die Sicherheit aller Bürger.
Zwischen dem Integrationsziel des Vollzugs und dem
Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu
schützen, besteht insoweit kein Gegensatz“ (Rn. 51).

„Für den Jugendstrafvollzug hat das Ziel der Befä-
higung zu einem straffreien Leben in Freiheit be-
sonders hohes Gewicht“ (Rn. 52). „Dies ergibt sich
schon daraus, dass die Verpflichtung des Staates, ne-
gative Auswirkungen des Strafübels auf die Lebens-
tüchtigkeit des Gefangenen weitestgehend zu mindern,
hier besonders ausgeprägt ist. Auf den Jugendlichen
wirkt die Freiheitsstrafe in einer Lebensphase ein, die
auch bei nicht delinquentem Verlauf noch der Ent-
wicklung zu einer Persönlichkeit dient, die in der Lage
ist, ein rechtschaffenes Leben in voller Selbständigkeit
zu führen. Indem der Staat in diese Lebensphase durch
Entzug der Freiheit eingreift, übernimmt er für die wei-
tere Entwicklung des Betroffenen eine besondere Ver-
antwortung. Dieser gesteigerten Verantwortung kann
er nur durch eine Vollzugsgestaltung gerecht werden,
die in besonderer Weise auf Förderung – vor allem auf
soziales Lernen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten
und Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Inte-
gration dienen – gerichtet ist.“ Da Jugendstrafgefan-
gene in einem statistisch gesehen „kriminalitätsan-
fälligen Alter“ entlassen werden, ist die erfolgreiche
Wiedereingliederung „von besonders großer Bedeu-
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tung“ (Rn. 53). „Freiheitsstrafen wirken sich für Ju-
gendliche in besonders einschneidender Weise aus.
Das Zeitempfinden ist anders als dasjenige Älterer. Ty-
pischerweise leiden sie stärker unter der Trennung von
ihrem gewohnten sozialen Umfeld und unter erzwun-
genem Alleinsein. In ihrer Persönlichkeit sind Jugend-
liche weniger verfestigt als Erwachsene, ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten sind offener. Aus alledem ergeben
sich spezielle Bedürfnisse, besondere Chancen und Ge-
fahren für die weitere Entwicklung und eine besondere
Haftempfindlichkeit, vor allem auch eine spezifische
Empfindlichkeit für mögliche schädliche Auswirkun-
gen des Strafvollzugs (vgl. Schaffstein/Beulke a. a. O.,
S. 6; Eisenberg, a. a. O., Einl. Rn. 5; J. Walter ZJJ
2003, S. 397)“ (Rn. 54 = NJW 2006, 2096).

„Ein der Achtung der Menschenwürde und dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit … verpflichteter
Strafvollzug muss diesen Besonderheiten, die jedenfalls
bei einem noch jugendhaften Entwicklungsstand größ-
tenteils auch auf Heranwachsende zutreffen, Rech-
nung tragen“ (Rn. 56).

Ein spezieller und über das StVollzG hinausge-
hender Regelungsbedarf wird vom BVerfG insbe-
sondere in Bezug auf Kontakte, körperliche Bewe-
gung und die Art der Sanktionierung von Pflicht-
verstößen gesehen. „So müssen etwa die
Besuchsmöglichkeiten für familiäre Kontakte – auch
im Hinblick auf Art. 6 Abs. 2 GG – um ein Mehrfaches
über denen im Erwachsenenvollzug (§ 24 Abs. 1 S. 2
StVollzG) angesetzt werden. Erforderlich sind des wei-
teren gesetzliche Vorkehrungen dafür, dass innerhalb
der Anstalt einerseits Kontakte, die positivem sozialen
Lernen dienen können, aufgebaut und nicht unnötig
beschränkt werden, andererseits aber die Gefangenen
vor wechselseitigen Übergriffen geschützt sind. Nach
derzeitigem Erkenntnisstand ist dazu die Unterbrin-
gung in kleineren Wohngruppen differenziert nach Al-
ter, Strafzeit und Straftaten – etwa gesonderte Unter-
bringung von Gewalt- und Sexualtätern mit spezifi-
schen Betreuungsmöglichkeiten – besonders geeignet“
(Rn. 57).

Weiterhin wird besonderer Regelungsbedarf
hinsichtlich des gerichtlichen Rechtsschutzes ge-
sehen. Die derzeitige Regelung über §§ 23 ff.
EGGVG genügt den Anforderungen des Art. 19 IV
GG nicht (Stichwort: „effektiver Rechtsschutz“).
Dementsprechend wird im Gegensatz zum derzeit
gem. §§ 23 ff. EGGVG zuständigen OLG als
Rechtsbehelfsinstanz ein ortsnahes, Möglichkei-
ten der mündlichen Kommunikation eröffnendes
Rechtsmittelverfahren gefordert (vgl. BVerfG NJW
2006, 2096). 

Zur Konkretisierung des Resozialisierungsvoll-
zugs hat der Gesetzgeber zwar einen weiten Ge-
staltungsspielraum, jedoch „hat er durch gesetzliche
Festlegungen hinreichend konkretisierter Vorgaben Sor-
ge zu tragen, dass für allgemein als erfolgsnotwendig
anerkannte Vollzugsbedingungen und Maßnahmen
die erforderliche Ausstattung mit den personellen und fi-
nanziellen Mitteln kontinuierlich gesichert ist. Der
Staat muss den Strafvollzug so ausstatten, wie es zur

Realisierung des Vollzugsziels erforderlich ist (BVerfGE
35, 202, 235). Dies betrifft insbesondere die Bereit-
stellung ausreichender Bildungs- und Ausbildungs-
möglichkeiten, Formen der Unterbringung und Betreu-
ung, die soziales Lernen in der Gemeinschaft, aber
auch den Schutz der Inhaftierten vor wechselseitiger
Gewalt ermöglichen, … ausreichende pädagogische
und therapeutische Betreuung sowie eine mit ange-
messenen Hilfen für die Phase nach der Entlassung
(vgl. BVerfGE 35, 202, 236) verzahnte Entlassungs-
vorbereitung. Bei den schulischen und beruflichen Aus-
bildungsangeboten ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass solche Angebote auch dann sinnvoll genutzt wer-
den können, wenn wegen der Kürze der Haftzeit ein
Abschluss während der Dauer der Haft nicht erreich-
bar ist“ (Rn. 61 = NJW 2006, 2096 f.).

Des weiteren nimmt das BVerfG zur Bedeutung
des empirischen Forschungsstandes bzw. Erfah-
rungswissens wie folgt Stellung: „Die gesetzlichen
Vorgaben für die Ausgestaltung des Vollzugs müssen
zudem auf sorgfältig ermittelten Annahmen und Pro-
gnosen über die Wirksamkeit unterschiedlicher Voll-
zugsgestaltungen und Behandlungsmaßnahmen beru-
hen (vgl. BVerfGE 106, 62, 152). Der Gesetzgeber
muss vorhandene Erkenntnisquellen, zu denen auch
das in der Vollzugspraxis verfügbare Erfahrungswissen
gehört, ausschöpfen (vgl. BVerfGE 50, 290, 334) und
sich am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis
orientieren (vgl. BVerfGE 98, 169, 201)“ (Rn. 62 =
NJW 2006, 2097).

Obwohl internationale Mindestgrundsätze und
Empfehlungen – soweit es sich nicht um in natio-
nales Recht transformierte Konventionen o. ä.
handelt (wie z. B. die EMRK) – keine Bindungs-
wirkung für den deutschen Gesetzgeber haben,
wertet das BVerfG ihre Bedeutung erheblich auf: 

„Auf eine den grundrechtlichen Anforderungen
nicht genügende Berücksichtigung vorhandener Er-
kenntnisse oder auf eine den grundrechtlichen Anfor-
derungen nicht entsprechende Gewichtung der Belan-
ge der Inhaftierten kann es hindeuten, wenn völker-
rechtliche Vorgaben oder internationale Standards mit
Menschenrechtsbezug, wie sie in den im Rahmen der
Vereinten Nationen oder von Organen des Europarates
beschlossenen einschlägigen Richtlinien oder Empfeh-
lungen enthalten sind …, nicht beachtet beziehungs-
weise unterschritten werden (vgl. auch Schweizerisches
Bundesgericht, Urteil vom 12. Februar 1992, BGE 118
Ia 64, 70)“ (Rn. 63).

Das BVerfG mahnt weiterhin eine zukunfts-
orientierte Erfolgskontrolle („Gesetzgeber ist zur Be-
obachtung“ und ggf. „zur Nachbesserung“ verpflich-
tet) und auf unterschiedliche Anstalten und Aus-
gestaltungen des Jugendvollzugs bezogene
empirische Forschung, insbesondere Rückfallfor-
schung an (vgl. Rn. 64).

Die Verfassungsbeschwerden hatten im Ergeb-
nis dennoch keinen Erfolg. Das BVerfG gab dem
Gesetzgeber vielmehr bis zur Verabschiedung ei-
nes verfassungsrechtlichen Ansprüchen genügen-

den Gesetzes eine Übergangsfrist bis Ende 2007.
Bis dahin sind Eingriffe in Grundrechte der Ge-
fangenen in dem Maß hinzunehmen, wie dies
„zur Aufrechterhaltung eines ansonsten verfassungs-
gemäß geordneten Vollzuges unerlässlich ist“ (Rn. 69
= NJW 2006, 2097).

II.Die Bedeutung des Urteils für die anste-
hende Jugendstrafvollzugsgesetzgebung

Dass die derzeitige gesetzliche Grundlage des
Jugendstrafvollzugs verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen nicht genügt und demgemäß ein detail-
liertes Gesetz zu schaffen ist, war nach der grund-
legenden Entscheidung des BVerfG zum Erwach-
senenstrafvollzug aus dem Jahr 1972 (vgl.
BVerfGE 33, 1) allseits erwartet worden und nicht
überraschend. Grundsätzlich waren bei den Vor-
überlegungen in den letzten 25 Jahren dazu drei
Optionen diskutiert worden (vgl. Dünkel 1990;
1992; 1999): 

1. Eine Gesetzesregelung innerhalb des StVollzG (so
jetzt der E-StVollzG Bayern), 

2. eine Regelung innerhalb des JGG (ggf. mit ergän-
zenden umfangreicheren Verwaltungsvor-
schriften, vgl. hierzu auch § 115 JGG) oder 

3. ein eigenständiges Jugendstrafvollzugsgesetz (so
jetzt alle anderen vorliegenden Entwürfe des
BJM, von Baden-Württemberg und der „Mus-
terentwurf“ von Tonford).

Der Verfasser dieses Beitrags hatte angesichts
des geringen Innovationsgehalts des Entwurfs ei-
nes Jugendstrafvollzugsgesetzes des Bundesjustiz-
ministeriums von 1991 (der weitgehend identisch
1993 erneut vorgelegt wurde, vgl. i. e. Dünkel
1999) die Notwendigkeit eines eigenständigen Ju-
gendstrafvollzugsgesetzes in Frage gestellt (vgl.
Dünkel 1992). Die in den Vorentwürfen überzoge-
ne Technik der weitgehend wörtlichen Übernah-
me des StVollzG oder der Verweisung darauf ließ
in der Tat die Besonderheiten des Jugendstrafvoll-
zugs kaum erkennen. Im weiteren Verlauf der Ar-
beiten an einer gesetzlichen Regelung des Jugend-
strafvollzugs seit 2001 wurde jedoch deutlich, dass
es genügend Regelungsmaterie gibt, die ein eigen-
ständiges JVollzG nicht nur rechtfertigt, sondern
wegen der Andersartigkeit des Jugendvollzugs ge-
radezu erfordert (vgl. Dünkel 2003; 2006, 561 ff.).
Das BVerfG hat dies ausdrücklich bestätigt und
festgestellt, dass eine schlichte Verweisung auf das
StVollzG bzw. Übernahme der Vorschriften des
StVollzG den Besonderheiten des Jugendstrafvoll-
zugs nicht gerecht würde. Dementsprechend ent-
hält selbst der bayerische Entwurf, der den Er-
wachsenen- und Jugendstrafvollzug in einem ein-
heitlichen Gesetz regeln will (vgl. hierzu Ostendorf
in diesem Heft), im Abschnitt für den Jugendstraf-
vollzug nicht weniger als 37 Artikel (Art. 119-156 E-
StVollzG Bayern). 

Die Formulierungen des BVerfG in diesem Zu-
sammenhang spiegeln das jugendkriminologi-
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sche Hintergrundwissen für die besonderen Le-
benslagen und die besondere Haftempfindlichkeit
junger Strafgefangener wider. Zutreffend wird auf
die besonders einschneidende Wirkung des Frei-
heitsentzugs und das Zeitempfinden Jugendlicher
hingewiesen, die typischerweise „unter der Tren-
nung von ihrem gewohnten sozialen Umfeld und unter
erzwungenem Alleinsein“ leiden (BVerfG NJW 2006,
2096, l. Sp. oben). Im Hinblick auf die Besonder-
heiten des Jugendalters wird demgemäß ein „spe-
zieller Regelungsbedarf in Bezug auf Kontakte, körper-
liche Bewegung und die Art der Sanktionierung von
Pflichtverstößen“ gesehen und im Vergleich zum
Erwachsenenvollzug mit Blick auf Art. 6 II GG
„ein Mehrfaches“ an Besuchsmöglichkeiten gefor-
dert (BVerfG a. a. O.). Alle vorliegenden Entwürfe
(vgl. Bundesministerium der Justiz 2006; Bayerisches
Ministerium der Justiz 2006; Justizministerium Ba-
den-Württemberg 2006; Tondorf 2006) setzen diese
Vorgabe mit mindesten vier Stunden Besuchszeit
pro Monat (anstatt bisher einer Stunde) um. Der
E-Tondorf sieht darüber hinausgehend noch Lang-
zeitbesuche für Kinder und Ehegatten und Partner
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft vor
(vgl. § 21 II Nr. 1 E-Tondorf 2006).2 Da derartige er-
weiterte Besuchsformen im internationalen Ver-
gleich immer häufiger zum Standard gehören, se-
hen die EPR 2006 in Nr. 24.4 vor, dass Besuche so
organisiert werden sollen, dass sie dem Gefange-
nen ermöglichen, familiäre Beziehungen mög-
lichst weitgehend („in as normal a manner as possi-
ble“) aufrecht zu erhalten. Ein Jugendstrafvoll-
zugsgesetz sollte derartige (wenngleich etwas vage
formulierte) Vorgaben aufgreifen (s. u.).

Die Bedeutung des BVerfG-Urteils geht jedoch
weit über die Frage der Regelungsbedürftigkeit des
Jugendstrafvollzugs an sich hinaus, denn das Ur-
teil legt Maßstäbe bzw. Mindeststandards fest, die
die anstehende Gesetzgebung der Länder zu be-
achten hat. Dies ist verdienstvoll, weil damit der
eingangs zitierten Gefahr eines „Wettbewerbs der
Schäbigkeit“ zumindest in der Tendenz Argumen-
te entgegengesetzt werden. 

III. Die Bedeutung internationaler
Menschenrechtsstandards

Wenn das BVerfG in diesem Zusammenhang die
Bedeutung internationaler Regelungen des Europarats
und der Vereinten Nationen hervorhebt und de-
ren Unterschreitung als Indiz für eine den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen nicht genügen-
de Ausgestaltung des Jugendstrafvollzugs ansieht,
so ergeben sich hieraus sehr weit reichende Kon-
sequenzen für die anstehende Gesetzgebung. Be-
merkenswert erscheint hierbei, dass auch sog.
Soft-Law von Empfehlungen des Europarats und
der Vereinten Nationen zu beachten sind, die for-
mell keine Bindungswirkung haben. Als „Messlat-
te“ sind hierbei einerseits die aktuellen European
Prison Rules (EPR) von 2006 (vgl. Council of Europe
2006), zum anderen die Mindestgrundsätze der
Vereinten Nationen zum Schutz von Jugend-

lichen unter Freiheitsentzug („United Nations Rules
for the Protection of Juveniles deprived of their Liberty“,
im Folgenden UN-Rules) von 1990 heranzuzie-
hen (deutsche Übersetzung bei Höynck/Neuba-
cher/Schüler-Springorum 2001, 94 ff.).

So dürfen z. B. finanzielle Überlegungen („die
Mittelknappheit“) nach Nr. 4 der EPR keine
Rechtfertigung für menschenrechtswidrige
Unterbringungsformen sein. Dies bedeutet, dass
beispielsweise auch die nur vorübergehende
Überbelegung und im Gefolge davon gemein-
schaftliche Unterbringung, „wenn die räum-
lichen Verhältnisse dies erfordern“ – wie es noch
in § 2001 Nr. 3 StVollzG vorgesehen ist – im Ju-
gendstrafvollzug nicht möglich wäre. Der Gesetz-
geber ist im Übrigen schon wegen Nr. 18.5 der
EPR zur Einzelunterbringung während der Ruhe-
zeit grundsätzlich verpflichtet (die EPR sehen
Ausnahmen davon nur vor, wenn die gemein-
schaftliche Unterbringung aus Gründen des
Schutzes für den Gefangenen, z. B. bei Selbst-
mordgefährdung, angezeigt erscheint). Alle Haf-
träume, insbesondere die für die nächtliche
Unterbringung vorgesehenen Räume, sind men-
schenwürdig auszugestalten und die Intimsphäre
ist so weit möglich zu schützen (Nr. 18.1 EPR).
Die bisher vorliegenden Entwürfe des BJM, von
Bayern und Baden-Württemberg haben diese
Vorgabe leider nicht in konkrete Vorgaben umge-
setzt. Insoweit vorzugswürdig ist ein von Tondorf
vorgelegter „Musterentwurf“, der sehr viel kon-
kreter beispielsweise eine Mindestbodenfläche
von 10 qm für eine Einzelzelle fordert (§ 40 VIII
Nr. 2 E-Tondorf, vgl. Tondorf 2006). Dass Hafträu-
me gut belüftbar, genügend beheizt und mit aus-
reichender Fensterfläche ausgestattet sein müssen
(die z. B. Lesen bei Tageslicht ermöglichen), gilt
als internationaler Standard (vgl. Nr. 18.1, 18.2.a
EPR 2006). Die EPR fordern in Nr. 18.3, dass die
nationale Gesetzgebung diesbezüglich konkrete
Mindestfestlegungen treffen soll. Auch insoweit
ist der Musterentwurf von Tondorf konkreter, in-
dem er z. B. Fensterflächen von mindestens 1/8
bis 1/7 der Bodenfläche fordert (§ 40 VIII Nr. 2 E-
Tondorf unter Bezugnahme auf AK-StVollzG-
Huchting/Lehmann § 144 Rn. 6).

Als weitere Vorgaben der EPR sind in diesem Zu-
sammenhang beispielhaft zu nennen:

Die EPR (vgl. den Grundsatz Nr. 9 und Nr. 92
und 93 EPR) ebenso wie die UN-Rules für junge
Inhaftierte (vgl. Nr. 72-78) fordern neben staat-
lichen Aufsichtsbehörden die Einrichtung unab-
hängiger Inspektionsorgane. Die UN-Rules schlagen
in Nr. 77) unabhängige Ombudsleute vor. Dieser
Gedanke (vgl. hierzu Vorschläge bei Dünkel 1999,
129 ff.; 2006, 562) wird bislang nur im Entwurf
von Tonford ansatzweise aufgegriffen, hier aller-
dings als Organ der informellen Konfliktschlich-
tung, nicht als vom Einzelfall losgelöstes Inspek-
tionsgremium (vgl. § 34 E-Tondorf 2006). 

Der Vorrang informeller Konfliktregelung, wie

ihn insbesondere auch der E-BJM 2006 in § 33
verankert hat, wird in Nr. 56.1 und 56. 2 der EPR
betont („Disciplinary procedures shall be mecha-
nisms of last resort“, „Wherever possible, prison au-
thorities shall use mechanisms of restoration and me-
diation to resolve disputes with and among priso-
ners“).

Eine weitere Vorgabe machen die EPR hin-
sichtlich der Anlasstaten für disziplinarische
Sanktionen. Generalklauseln wie „Verstoß gegen
Pflichten“ (die im Gesetz nicht eindeutig defi-
niert werden) sind danach nicht zulässig. Viel-
mehr muss nach Nr. 57.2 das Gesetz eindeutig
das einen Disziplinartatbestand betreffende Ver-
halten, das Verfahren und die vorgesehenen
Sanktionen beschreiben. Die Verhältnismäßigkeit
der Sanktionierung wird in Nr. 60.2 besonders
hervorgehoben. Der E-BJM 2006 hat diesen Vor-
gaben in § 34 Rechnung getragen. Gleichwohl ist
die Kritik, Entweichungsversuche entgegen einer
verbreiteten Auffassung zum StVollzG für Er-
wachsene zu pönalisieren, ebenso wie die an der
vielleicht zu weit gefassten Generalklausel des 
§ 34 Nr. 8 berechtigt.3

Dass der Rechtsschutz gegen Maßnahmen der
Anstalt bislang im Jugendstrafvollzug völlig un-
zureichend ist, hat das BVerfG zu Recht ange-
mahnt (NJW 2006, 2096). Die EPR legen in Nr. 59
detailliert rechtsstaatliche Mindeststandards fest.
Die weitgehende Verweisung auf das StVollzG in 
§ 35 des E-BJM 2006 genügt diesen internationa-
len Vorgaben insofern nicht, als die EPR grund-
sätzlich von einer mündlichen Verhandlung aus-
gehen, im Rahmen derer der Beschuldigte die
Vernehmung von Zeugen beantragen kann, ihm
falls notwendig ein kostenloser Dolmetscher bzw.
Anwalt zur Seite gestellt werden muss etc. (vgl.
Nr. 59.c.-e.). Das deutsche Antragsverfahren nach
§ 109 ff. StVollzG ist grundsätzlich schriftlich und
es gilt das Freibeweisverfahren. Ferner wird ein
Rechtsbeistand nur nach den restriktiven Rege-
lungen der ZPO gewährt (vgl. § 120 II StVollzG,
auf den § 35 II des E-BMJ 2006 verweist). Die EPR
sind insofern strenger und sollten Anlass dafür
geben, das Disziplinarverfahren, auch wenn es
nur „ultima ratio“ sein soll, jugendgemäßer aus-
zugestalten. Schon deshalb spricht manches da-
für, das Rechtsbehelfsverfahren beim ortsnahen
Jugendrichter als Vollstreckungsleiter (so § 35 II E-
Tondorf 2006) anstatt bei der Jugendkammer des
LG anzusiedeln (so aber § 35 IV E-BJM 2006). 

IV. Die Berücksichtigung des Stands der
Behandlungsforschung und Grenzen
des gesetzgeberischen Gestaltungs-
spielraums

Das BVerfG hat immer schon Zurückhaltung ge-
übt, wenn es um Festlegungen im Hinblick auf
bestimmte Formen der Vollzugsgestaltung bzw.
Resozialisierung geht und insoweit einen weiten
gesetzgeberischen Gestaltungsspielraum ange-
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nommen (BVerfG NJW 2006, 2096 m. w. N., s. o.;
kritisch hierzu Ostendorf NJW 2006, 2074). Dies
lag zumindest für die 1970er und 1980er Jahre
deshalb nahe, weil die Frage der Wirksamkeit der
Straftäterbehandlung umstritten und z. T. offen
war. Inzwischen ist unter Ablehnung der „No-
thing works“-Doktrin der 1970er Jahre einhellige
Meinung geworden, dass der Slogan „something
works“ den Forschungsstand besser beschreibt. Es
ist den amerikanischen und deutschen Meta-Ana-
lysen zur Behandlungsforschung zu verdanken,
dass wir heute über relativ gut gesichertes Wissen
verfügen, „was wirkt“ („what works“; vgl. Lösel
1993; 2001; Dünkel/Drenkhahn 2001; McGuire
2003; Sherman u. a. 2006).

In der vorliegenden Entscheidung nimmt das
BVerfG diese Beliebigkeit der Ausgestaltung je-
doch erstmals deutlich zurück, indem es „allge-
mein als erfolgsnotwendig anerkannte Vollzugs-
bedingungen und Maßnahmen“ benennt. Dazu
gehören „die Bereitstellung ausreichender Bil-
dungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, Formen
der Unterbringung und Betreuung, die soziales
Lernen in Gemeinschaft, aber auch den Schutz
der Inhaftierten vor wechselseitiger Gewalt er-
möglichen“ (BVerfG NJW 2006, 2096, r. Sp. un-
ten). Dies hat der Entwurf des BJM zutreffend in
der geforderten grundsätzlichen Einzelunterbrin-
gung während der Ruhezeit im Rahmen eines
Wohngruppenvollzugs umgesetzt (vgl. § 19 E-BJM
2006). Auch die Forderung, dass zwei Drittel der
Haftplätze für allgemeine und berufliche Ausbil-
dungszwecke vorzuhalten sind (vgl. § 40 VII E-
BJM 2006), wird dem verfassungsrechtlichen An-
spruch gerecht. 

Die erkennbar wesentlichsten Unterschiede
zwischen den bisher vorliegenden Entwürfen lie-
gen im Bereich der Öffnung des Vollzugs. Wäh-
rend der BJM-Entwurf und der Entwurf Tondorf
am Vorrang des offenen Vollzugs und einem Sys-
tem der überleitungsorientierten Vollzugsgestal-
tung durch Hafturlaub und Lockerungen festhal-
ten, sind Bayern und Baden-Württemberg hier
sehr viel restriktiver, was bereits durch die pro-
grammatische Orientierung an Sicherheit bzw.
dem Schutz der Allgemeinheit zum Ausdruck ge-
langt (zur Kritik vgl. auch Ostendorf in diesem
Heft). Abgesehen davon, dass auch das BVerfG die
darin deutlich werdende unsinnige Polarisierung
von Resozialisierung und Schutz der Allgemein-
heit für obsolet erklärt, weil ein richtig verstande-
ner Schutz der Allgemeinheit keinen Gegensatz
„zum Integrationsziel des Vollzugs“ darstellt (vgl.
BVerfG NJW 2006, 2095, r. Sp. Mitte),4 ergibt sich
aus der Sicht der Behandlungsforschung die Frage,
ob die Öffnung bzw. Lockerung des Vollzugs nicht
ein erfahrungswissenschaftlich („evidence based“)
gut begründetes Prinzip ist. Zu den wissenschaft-
lich belegten Leitlinien erfolgreicher Straftäterbe-
handlung gehören Formen der Vollzugsgestal-
tung, die soziale Kompetenzen fördern bzw. erhal-
ten. Dass von einem systematischen Konzept der
Öffnung des Vollzugs mit überleitungsorientier-

ten Entlassungshilfen (Lockerungen, Hafturlaub,
offener Vollzug bis hin zum Freigang) ein signifi-
kanter Beitrag der Rückfallreduzierung erwartet
werden darf, belegen die in den letzten Jahren
durch verschiedene Meta-Analysen dokumentier-
ten Strategien erfolgreicher Straftäterbehand-
lung.5 Eine der erfolgreichen Strategien betrifft
Formen des sozialen Trainings mit gut strukturier-
ten Abläufen6 wie sie im Rahmen einer gezielten
Öffnung des Vollzugs gut umgesetzt werden kann.
Die Vermittlung beruflicher Fertigkeiten sowie so-
zialer Handlungs- und Problemlösungskompetenz
setzt die Öffnung des Vollzugs und verhaltensthe-
rapeutisch strukturierte Lern- und Trainingsfelder
voraus. Auch die Gemeindeorientierung wird ex-
plizit als Erfolg versprechende Strategie genannt.7

Dass dies u. a. im offenen, insbesondere Frei-
gänger-Vollzug gut gelingen kann, dürfte nicht
umstritten sein. Zwar kann man einzelne Locke-
rungsmaßnahmen isoliert in ihrem Potenzial der
Rückfallvermeidung nicht abschätzen, jedoch ist
ein insgesamt überleitungsorientierter Vollzug mit
einem ganzen Bündel von Entlassungsvorberei-
tungsmaßnahmen, zu denen als wesentliches Ele-
ment im Sinn von Belastungsproben8 Vollzugslo-
ckerungen und Hafturlaub gehören, unzweifel-
haft als resozialisierungsfördernder im Vergleich
zu einer unvorbereiteten Entlassung aus dem ge-
schlossenen Verwahrvollzug anzusehen. Obwohl
kausale Erklärungen für die empirisch immer wie-
der bestätigte geringere Rückfälligkeit von Entlas-
senen des offenen und Freigängervollzugs (vgl.
Dünkel 2004, 106 f. m. w. N.) schwierig sind, darf
ein Rückfall mindernder Beitrag offener Vollzugs-
formen einschließlich Lockerungen dann ange-
nommen werden, wenn diese unter Beachtung
weiterer Prinzipien erfolgreicher Straftäterbehand-
lung (wie z. B. das Risk-, Needs- oder Responsivity-
Prinzip) eingesetzt werden (vgl. i. E. Andrews u. a.
1990; Lösel 2001; Dünkel/Drenkhahn 2001; Dünkel
2004). 

Diese Maßnahmen zu diskreditieren, womit
sich insbesondere der ehemalige Hamburger Jus-
tizsenator Kusch profilierte, und – wie aus Ham-
burg zu lesen ist – weitgehend abzuschaffen (vgl.
Pressemitteilung des Hamburger Justizsenats, FR v.
24.7.2006, S. 4), ist verfassungsrechtlich nicht
haltbar, weil damit anerkanntes wissenschaftli-
ches und praktisches Erfahrungswissen missachtet
wird. Dementsprechend fordert das BVerfG zu
Recht „eine mit angemessenen Hilfen für die Phase
nach der Entlassung verzahnte Entlassungsvorberei-
tung“. Darunter fällt u. a. die Einbeziehung von
Externen (vgl. §§ 88 VI, 89 JGG im E-BJM 2006,
der die Einbeziehung der Bewährungshilfe und
freien Straffälligenhilfe in die Entlassungsvorbe-
reitung der Anstalt mindestens drei Monate vor
der Entlassung vorsieht).9 Dementsprechend se-
hen die EPR 2006 in Nr. 107.1-107.5 ein differen-
ziertes System der Entlassungsvorbereitung und
eines abgestuften Übergangs in die Freiheit in Zu-
sammenarbeit mit den Einrichtungen der Nach-
entlassungshilfe vor.

Ob die derzeit schon bestehenden gravierenden
Unterschiede der Vollzugsgestaltung in diesem Be-
reich10 auch ein verfassungsrechtliches Problem
darstellen, wie dies insbesondere Seebode in der
Anhörung des Bundestags und Bundesrats zur Fö-
deralismusreform im Hinblick auf Art. 102 II GG
(Bestimmtheitsgebot) bejaht hat, muss derzeit noch
offen bleiben. Immerhin hat das BVerfG zur regional
unterschiedlichen Vollzugspraxis (wie sie insbeson-
dere im Gutachten des Verf. im vorliegenden Ver-
fahren deutlich gemacht wurden, vgl. BVerfG a. a.
O., Rn. 22-26) indirekt Kritik anklingen lassen und
für die Zukunft die Erhebung vergleichbarer Daten
gefordert, die bis zur Anstaltsebene eine Erfassung
unterschiedlicher Vollzugsformen und darauf fu-
ßend die Beurteilung deren Wirksamkeit ermögli-
chen müsse (BVerfG NJW 2006, 2097, l. Sp. unten).

IV. Ausblick

Das Urteil des BVerfG ist in jeder Hinsicht ver-
dienstvoll und weiterführend für die anstehende
Gesetzgebung zum Jugendstrafvollzug. Es gibt
Hoffnung, dass die Reformanstrengungen sich
nicht im „Wettbewerb der Schäbigkeit“ für einen
möglichst kostengünstigen Vollzug erschöpfen
werden, sondern der fachliche Diskurs um den
bestmöglichen Resozialisierungsvollzug und die
Beachtung der Menschenrechte gehen wird. Dass
dabei wesentlich auf empirisches und praktisches
Erfahrungswissen abzustellen ist, wird hoffentlich
die Strafvollzugsforschung weiter anregen. Ideolo-
gisch begründete Glaubenskämpfe und populisti-
sche Strafvollzugspolitik können am ehesten
durch eine Orientierung an den inzwischen empi-
risch gut belegten Prinzipien erfolgreicher Straftä-
terbehandlung überwunden werden. Auch inso-
weit hat das BVerfG verdienstvoll dazu beigetra-
gen, dass sich die Debatte versachlichen kann.
Nicht umsonst hebt § 39 E-BJM11 die Forschung
der kriminologischen Dienste ebenso wie unab-
hängiger universitärer und anderer Institutionen
hervor. Die Länder (und Forschungsfördereinrich-
tungen) sollten dafür die notwendigen sachlichen
und personellen Mittel bereitstellen. 

Andererseits werden einzelne Länder wohl
kaum von einer programmatischen Vorrangstel-
lung der Sicherheit abzubringen sein, die jedoch
letztlich nur die ohnehin (z. T. seit langem) beste-
hende restriktive Praxis der Öffnung des Vollzugs
(vgl. Dünkel/Schüler-Springorum 2006) „legitimie-
ren“ soll. Hiergegen werden argumentativ nur die
auch in Bayern oder Hamburg irgendwann empi-
risch belegbaren Defizite helfen. Andererseits gibt
es berechtigte Hoffnung, dass sich eine Mehrheit
der Bundesländer auf ein vernünftiges Gesetz, wie
es durch den Entwurf des BJM von 2006 vorge-
zeichnet wurde, verständigen wird. Selbst die Ent-
würfe von Bayern und Baden-Württemberg haben
zu etwa 90% oder mehr den Vorschlag des Ent-
wurfs des BJM übernommen. Der Unsinn der be-
schlossenen Föderalismusreform in diesem Be-
reich könnte damit kaum besser bestätigt werden. 
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Fußnoten

1 Die Angabe der Rn. beziehen sich auf die Internetver-
öffentlichung des Volltextes des Urteils unter
www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/
rs20060531_2bvr167304.html. 

2 Die E-BW und E-StVollzG Bayern sehen diese Erwei-
terung nur für Kinder, nicht aber die Lebenspartner
der jungen Gefangenen vor.

3 Vgl. schon Dünkel 2006, 567; ebenso Tonford 2006;
nicht zuzustimmen ist Tonford in der Kritik an der
isolierenden Einzelhaft in der „Verpackung“ als be-

sondere Sicherungsmaßnahme gem. § 31 V E-BJM
2006. Der E-BJM will den Arrest als Disziplinarmaß-
nahme (im Gegensatz zu den Entwürfen von Baden-
Württemberg und Bayern) ersatzlos streichen. Dass in
Fällen akuter Selbstmordgefährdung oder der Ge-
fährdung anderer Gefangener (gewalttätige) Inhaf-
tierte kurzfristig isoliert werden können müssen, er-
scheint außer Frage, denn der Staat ist – wie das
BVerfG betont (NJW 2006, 2096, l. Sp.) zum Schutz
vor wechselseitigen Übergriffen der Gefangenen ver-
pflichtet. Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen
haben unterschiedliche Anlässe und Zielsetzungen.
Dass in der Praxis Sicherungsmaßnahmen gelegent-
lich als versteckte Disziplinierung missbraucht wer-
den, ist bekannt (vgl. schon Dünkel 1996, 20, 101)
und durch verschiedene Kontrollmechanismen zu
unterbinden. Ein verbessertes Rechtsmittelsystem,
die Einbeziehung von Ombudsleuten und unabhän-
gige Inspektionen könnten insoweit präventiv wir-
ken. 

4 Die European Prison Rules stellen dementsprechend
beim Ziel des Strafvollzugs für verurteilte Straftäter
einzig und allein auf das Resozialisierungsziel ab, vgl.
Nr. 102.1 EPR. Im Übrigen wird – wie schon 1987 –
betont, dass das Wesen der Freiheitsstrafe einzig im
Entzug der Bewegungsfreiheit besteht und dement-
sprechend die Vollzugsgestaltung das dem Freiheits-
entzug immanente Leiden nicht verstärken darf, vgl.
Nr. 102.2 EPR. Damit wird auch aus europäischer
Sicht einer schuldbezogenen Vollzugsdifferenzierung
(z. B. Verweigerung von Lockerungen wegen der
Schwere der Straftat) der Boden entzogen (so inzwi-
schen auch OLG Frankfurt NStZ 2002, 53), vgl. hier-
zu Dünkel/Morgenstern/Zolondek in diesem Heft. 

5 Vgl. zusammenfassend Lösel 1993; Lipton 1998; Ven-
nard/Hedderman 1998; Dünkel/Drenkhahn 2001; Sher-
man u. a. 2006.

6 Vgl. hierzu insbesondere Andrews u. a. 1990.
7 Vgl. zusammenfassend Dünkel/Drenkhahn 2001.
8 die nach st. Rspr. des BVerfG eine erfahrungswissen-

schaftlich gestützte Prognosestellung im Hinblick auf
§§ 57, 57a StGB häufig erst ermöglichen.

9 Zu weitergehenden Forderungen (mindestens 6 Mo-
nate vor der Entlassung) vgl. Dünkel 2006, 566 f.

10 Vgl. zur immer schon restriktiven Lockerungspraxis
in Bayern im Vergleich zu Berlin oder Nordrhein-
Westfalen Dünkel 2004; zum drastischen Abbau des
offenen Vollzugs in Hamburg und Hessen (im
Gegensatz zu Berlin und Nordrhein-Westfalen) vgl.
Dünkel/Schüler-Springorum 2006, 145 ff.

11 Ebenso § 39 E-Tondorf 

Mit der Föderalismusreform wird es neue Debatten um den Strafvollzug geben. Erfahrungsgemäß
wirken praktisches Erfahrungswissen und Empirie auf die Dauer versachlichend. Vielleicht kann
die europäische Strafvollzugsforschung ideologisch begründete Glaubenskämpfe und populisti-
sche Strafvollzugspolitik bremsen und inzwischen empirisch gut belegte Prinzipien erfolgreicher
Straftäterbehandlung europaweit durchsetzen. Dies könnte das politische Problem, in allen
Bundesländern Mehrheiten für angemessene Strafvollzugsgesetze zu organisieren, erleichtern.
Aber dies setzt voraus, dass alle Informierten sich artikulieren.
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